
Wann sind die Ämter und
Dienststellen
der Stadtverwaltung für Sie da?
n Bürgerservicebüro im Rathaus, Erdgeschoss

Das Bürgerservicebüro im Erdgeschoss des
Rathauses ist
Montag, Mittwoch und Freitag

von 08.00 Uhr–13.00 Uhr
Dienstag und Donnerstag

von 08.00 Uhr–19.00 Uhr
durchgehend für Sie geöffnet.

Sie können im Bürgerservicebüro Ihre Melde-,
Pass- und KFZ-Zulassungsangelegenheiten er-
ledigen. Dort erhalten Sie außerdem Bewohner-
parkausweise und können Ihren Hund zur Hun-
desteuer oder Müllgefäße an- oder abmelden.
Außerdem erhalten Sie dort Anträge auf Wohn-
geld, Rundfunkgebührenbefreiung oder Bank-
einzugsermächtigungen sowie weitere Service-
leistungen.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte
an das Bürgerservicebüro:
Tel.: 330 555, Fax: 330 550
E-Mail: buergerservice@aschaffenburg.de
Umfassende Informationen erhalten Sie auch
im Internet unter:
www.aschaffenburg.de
n Sonstige Ämter und Dienststellen

im Rathaus, Dalbergstr. 15
und in den Gebäuden Dalbergstr. 9,
Pfaffengasse 9 + 11 sowie Karlsplatz 2
Telefonische und persönliche Auskünfte und
Rückfragen einfacher Art sind selbstverständ-
lich nach wie vor innerhalb der allgemeinen
Servicezeiten möglich

Montag bis Donnerstag
von 08.00 bis 16.00 Uhr,
Freitag von 08.00 bis 13.00 Uhr.

Ihr Antrag, Ihr persönliches Anliegen usw. wird
ohne Wartezeit erledigt bzw. in die Wege ge-
leitet, wenn Sie vorausgehend persönlich, te-
lefonisch oder per E-Mail einen Gesprächster-
min vereinbaren. Dieser Termin kann auf Ihren
Wunsch während der besonderen Servicezei-
ten von

Montag bis Donnerstag zwischen
06.30 und 19.00 Uhr,
Freitag zwischen 06.30 bis 14.30 Uhr

festgelegt werden.
n Sprechstunden

von Oberbürgermeister Klaus Herzog
Jeden Donnerstagvormittag haben Sie Gele-
genheit, den Oberbürgermeister persönlich zu
sprechen. Termine vergibt das Büro des Ober-
bürgermeisters (Rathaus, 3. Stock, Zimmer-Nr.
308, Tel.: 330 1201).

n Beschwerden, Anregungen, Vorschläge,
Hilfestellung
Die städtischen Dienststellen erbringen Leis-
tungen und Service für Sie als Kunden der
Stadtverwaltung. Sollten Sie im Einzelfall mit
unseren Leistungen nicht zufrieden sein, wen-
den Sie sich bitte zunächst an die verantwortli-
che Dienststelle.
Sie können Ihr Anliegen auch allgemein, per E-
Mail (buero-ob@aschaffenburg.de) oder auf
dem Postweg (Stadt Aschaffenburg – Büro des
Oberbürgermeisters, Dalbergstr. 15, 63739
Aschaffenburg) vortragen.

n Erreichbarkeit außerhalb der
Sprechstunden der Stadtverwaltung
Sie erreichen uns:
per Telefon: 330 0
per Telefax: 330 720
per E-Mail:
stadt-aschaffenburg@aschaffenburg.de

Einladung
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
zum Tag des Gedenkens an die Opfer des
Nationalsozialismus laden wir Sie zu einem
historischen sowie biographischen Vortrag der
Berliner Journalistin Katja Petrowskaja über den
«Vergessenen Holocaust in der Ukraine/Kiew«
ein. Ihre Teilnahme trägt dazu bei, diesen
Gedenktag würdig zu begehen und ihm ein
»Gesicht« zu geben.
DATUM: Freitag, 27. Januar 2012
ZEIT: 16:30 Uhr
ORT: Großer Sitzungssaal

des Rathauses, Dalbergstraße 15
Zeigen Sie Gesicht und erteilen Sie dadurch jetzt
und in Zukunft jeglicher Gewalt gegen Demo-
kratie und Menschenrechte eine Absage!
Im Anschluss findet um 18:00 Uhr ein ökumeni-
scher Gottesdienst in der Christuskirche statt.
Klaus Herzog Dr. Josef Pechtl
Oberbürgermeister Vorsitzender Förderkreis

Haus Wolfsthalplatz
Programmhinweise:
Bereits am 26. Januar 2012 führt das Evangeli-
sche Jugendzentrum zum Holocaust-Gedenktag
2012 in Zusammenarbeit mit dem Stadtjugend-
ring um 19.30 Uhr in der Alexandrastraße 5,
Aschaffenburg den Film »Die Grauzone« vor, dem
sich ein moderiertes Gespräch anschließen wird.
Zum Holocaust Gedenktag finden auch weitere
Veranstaltungen politischer Gruppierungen und
Parteien als auch Jugend- und Schülerinitiativen
in Aschaffenburg statt, u.a.:
ab 16:45 Uhr Mahnwachen an den

Stolpersteinen in Aschaffenburg
18:00 Uhr Gedenkmarsch mit Mahnwachen

(ab Sandkirche) und ab
19:30 Uhr Kundgebung am Regionalen

Omnibusbahnhof

Der Gemeindewahlleiter
der Stadt Aschaffenburg
Bekanntmachung der eingereichten

Wahlvorschläge für die Wahl des
Oberbürgermeisters der
Stadt Aschaffenburg am 11.03.2012
Für die Wahl des Oberbürgermeisters der Stadt
Aschaffenburg wurden folgende Wahlvorschläge
bis zum 19. Januar 2012, 18.00 Uhr (52. Tag vor
dem Wahltag) eingereicht:
Voraussichtliche Ordnungszahl Nr.

1
Name des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort)

Christliche – Soziale Union
in Bayern e.V. (CSU)

Bewerber
Dr. BAUSBACK, Winfried,
Jurist, Im Neurod 8,
63741 Aschaffenburg,
Landtagsabgeordneter
und Stadtratsmitglied

Voraussichtliche Ordnungszahl Nr.
2

Name des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort)
Sozialdemokratische Partei
Deutschlands (SPD)

Bewerber
HERZOG, Klaus,
Oberbürgermeister,
Kinzigstraße 60,
63741 Aschaffenburg

Aschaffenburg, 19.01.2012
Dr. Meinhard Gruber
Gemeindewahlleiter

Öffentliche Ausschreibung
Die Stadt Aschaffenburg, Dalbergstraße 15,
63739 Aschaffenburg, beabsichtigt, im Wege ei-
ner öffentlichen Ausschreibung nach VOB/A
nachfolgend aufgeführte Arbeiten zu vergeben:
Neubaugebiet Herrenwaldstraße;
Kanal- und Straßenbau, Tiefbau AVG
ca. 550 cbm Boden lösen
ca. 900 cbm Rohrgrabenaushub
ca. 210 m Kanal DN 300-500,

9 Stck. Schächte bis 3,80 m
ca. 450 m Bordstein
ca. 650 cbm Frostschutzschicht
ca. 1.100 qm Asphalt, BK III
Es ist keine losweise Vergabe vorgesehen.
Die Ausschreibungsunterlagen können bei der
Stadt Aschaffenburg, Tiefbauamt, Karlsplatz 2,
63739 Aschaffenburg angefordert werden; Ver-
merk: »NBG Herrenwaldstr.«. Die Gebühr in Hö-
he von 10,00 EUR ist zahlbar mit Verrech-
nungsscheck oder durch Überweisung (Spar-
kasse Aschaffenburg, BLZ 795 500 00, Konto
Nr. 10 751). Die Ausgabe erfolgt ab dem
23.01.2012.
Die Abholung der Unterlagen ist nur nach vor-
heriger Absprache möglich (Tel. 06021/330-
1274, Fax 330-721, E-Mail: Tiefbauamt@aschaf-
fenburg.de. Die Gebühr wird nicht erstattet.

Abgabetermin: Donnerstag, 16.02.2012
Eröffnungstermin: Donnerstag, 16.02.2012,

10.40 Uhr, Rathaus,
5. Stock, Zi.-Nr. 522

Die Angebote sind bis zum Eröffnungstermin beim
städt. Bauordnungsamt, Dalbergstr. 15, 63739
Aschaffenburg, Rathaus, 5. Stock, Zi.-Nr. 502, Tel.
06021/330-1250, verschlossen abzugeben und
deutlich als Angebot »NBG Herrenwaldstr.: Ka-
nal- u. Straßenbau« zu kennzeichnen.
Bei der Öffnung der Angebote sind nur die Bieter
und deren Bevollmächtigte zugelassen.
Sicherheitsleistung: Für die Erfüllung sämtlicher
Verpflichtungen aus dem Vertrag ist eine Si-
cherheit in Höhe von 5% der Auftragssumme
durch eine selbstschuldnerische Bürgschaft zu
leisten. Es werden nur Bürgschaften eines in der
EG zugelassenen Kreditversicherers oder Kre-
ditinstitutes angenommen.
Zuschlagsfrist: 06.04.2012
Nachprüfstelle:
VOB-Stelle der Regierung von Unterfranken,
Peterplatz 9, 97070 Würzburg
Aschaffenburg, 17.01.2012
STADT ASCHAFFENBURG

Öffentliche Ausschreibung
Stadtbau Aschaffenburg GmbH,
Stiftsgasse 9, 63739 Aschaffenburg,
Tel. 06021/330-1782, Fax 06021/2 94 17,
info@stadtbau-ab.de
Vergabeverfahren

Öffentliche Ausschreibung
Vergabe erfolgt nicht nach VOB Teil A

Auftragsart
Ausführung von Bauleistungen, Hochbau

Ausführungsort
Sanierung und Modernisierung
von 32 Wohnungen in 3 Bauabschnitten
Fichtenweg 16-20, 63741 Aschaffenburg

Art und Umfang der Leistung
1. Gerüstarbeiten DIN 18451
ca. 3000 qm Fassade
2. Erd-, Mauer-, Betonarbeiten

DIN 18300, 18330, 18331
ca. 2500 qm Abbruch Innenwände
ca. 1000 qm Stahlbetonschneide-

arbeiten
ca. 100 qm Schalung UZ
3. Dachabdichtungs-, Klempnerarbeiten

DIN 18338, 18339
ca. 1400 qm Bit. Dachabdichtung

mit Gefälledämmung
ca. 370 m Attikaabdeckung

unterschiedliche Breiten
4. Putz-, Maler-, Tapezierarbeiten

DIN 18350, 18363, 18366
ca. 500 qm Innenputz
ca. 3500 qm Spachtelung an Wänden
ca. 7500 qm Tapeziergrund

ca. 5000 qm Rauhfaser mit
Beschichtung

ca. 1250 qm Kellerdeckendämmung
5. Trockenbauarbeiten DIN 18340
ca. 1850 qm 125 Gk-Wände
ca. 180 St. Innentüren
6. Gussasphaltarbeiten DIN 18354
ca. 3000 qm Gussasphalt Heizestrich
7. Fliesen- und Plattenarbeiten DIN 18352
ca. 320 qm Natursteinbelag
ca. 1100 qm Fliesenarbeiten
ca. 250 m Fensterbänke
ca. 400 qm Terrassenbelag
8. Bodenbelagsarbeiten DIN 18365
ca. 2800 qm PVC
ca. 2000 m Sockelleisten
9. Wärmedämm-Verbundsystem,

Betonerhaltung DIN 18345, DIN 18349
ca. 1600 qm Vollwärmeschutz
ca. 500 St. Kleinflächen

Betonerhaltung
10. Tischlerarbeiten DIN 18355
ca. 32 St. Wohnungseingangstüren
ca. 225 St. Treppenstufen
11. Metallbau- und Verglasungsarbeiten

DIN 18360, 18361
ca. 9 St. Metalltüren
ca. 650 qm G30-Verglasung
ca. 18 St. Stahltüren
12. Kunststofffenster-, Rollladenarbeiten,

Sonnenschutz DIN 18361, DIN 18358,
DIN 18360

ca. 200 qm Kunststofffenster
2-fach-Verglasung

ca. 650 qm Kunststofffenster
3-fach-Verglasung

ca. 90 qm Kunststoffrollladen
ca. 560 qm Sonnenschutz Raffstor
13. Sanitär- und Lüftungsinstallationen

DIN 18379, 18381
ca. 800 m Abwasserrohr

mit Formteilen
ca. 1450 m Trinkwasserrohr-

leitungen mit Formteilen
ca. 140 St. Einrichtungsgegen-

stände mit Zubehör
ca. 84 St. Einzelraumlüfter
ca. 230 m Wickelfalzrohr
Aufteilung in Lose: nein
Gesamtleistung

Weitere Angaben
Erbringen von Planungsleistungen: keine

Ausführungsfrist
Beginn: März 2012

in 3 Bauabschnitten
BA 1 März – Juni 2012
BA 2 August – November 2012
BA 3 März – Juni 2013
Fertigstellung: Mitte Juli 2013

Ausschreibungsanforderung
Ausgabe ab: 20.01.2012
Anforderungen bei der Geschäftsstelle
des Auslobers, 1. OG, Zimmer 102,
Tel.: 06021/330-1782, unter Nachweis der
Gebührenzahlung. Bei Teilnehmern am
SOL-System entfällt die Gebührenzahlung.
Online einsehen oder Download unter
www.baysol.de
Technische Auskünfte:
06021/330-1305/1788

Gebühr
1. Gerüstarbeiten 17,00 €
2. Erd-, Mauer-, Betonarbeiten 23,00 €
3. Dachabdichtungs-,
Klempnerarbeiten 22,00 €
4. Putz-, Maler-, Tapezierarbeiten 20,00 €
5. Trockenbauarbeiten 22,00 €
6. Gussasphaltarbeiten 17,00 €
7. Fliesen- und Plattenarbeiten 20,00 €
8. Bodenbelagsarbeiten 17,00 €
9. Wärmedämm-Verbundsystem,
Betonerhaltg. 22,00 €
10. Tischlerarbeiten 17,00 €
11. Metallbau- u. Verglasungsarbeiten

21,00 €
12. Kunststofffenster-, Rollladen,
Sonnenschutz 22,00 €
13. Sanitär- und
Lüftungsinstallationen 15,00 €
Zahlung per Überweisung auf das
Konto Nr. 31 450 bei der
Sparkasse Aschaffenburg, BLZ 795 500 00.
Die Gebühr pro Doppelexemplar
wird nicht zurückerstattet.

Angebotsabgabe
Geschäftsstelle des Auslobers
bis 08.02.2012
1. Gerüstarbeiten
2. Erd-, Mauer-, Betonarbeiten
3. Dachabdichtungs-, Klempnerarbeiten
4. Putz-, Maler-, Tapezierarbeiten
5. Trockenbauarbeiten
6. Gussasphaltarbeiten
7. Fliesen- und Plattenarbeiten
Geschäftsstelle des Auslobers
bis 09.02.2012
8. Bodenbelagsarbeiten
9. Wärmedämm-Verbundsystem,
Betonerhaltung
10. Tischlerarbeiten
11. Metallbau- und Verglasungsarbeiten
12. Kunststofffenster,
Rollladen, Sonnenschutz
13. Sanitär- und Lüftungsinstallationen

Angebotssprache
Deutsch

Zur Eröffnung zugelassen
Bieter und deren Bevollmächtigte

Angebotseröffnung
Geschäftsstelle des Auslobers
am 08.02.2012

1. Gerüstarbeiten 13.30 Uhr
2. Erd-, Mauer-, Betonarbeiten 14.00 Uhr
3. Dachabdichtungs-,
Klempnerarbeiten 14.30 Uhr
4. Putz-, Maler-,
Tapezierarbeiten 15.00 Uhr
5. Trockenbauarbeiten 15.30 Uhr
6. Gussasphaltarbeiten 16.00 Uhr
7. Fliesen- und Plattenarbeiten 16.30 Uhr
Geschäftsstelle des Auslobers
am 09.02.2012
8. Bodenbelagsarbeiten 13.30 Uhr
9. Wärmedämm-Verbundsystem,
Betonerhaltg. 14.00 Uhr
10. Tischlerarbeiten 14.30 Uhr
11. Metallbau- und
Verglasungsarbeiten 15.00 Uhr
12. Kunststofffenster, Rollladen,
Sonnenschutz 15.30 Uhr
13. Sanitär- und
Lüftungsinstallationen 16.00 Uhr

Sicherheiten
5% der Auftragssumme für Vertragserfüllung
5% der Auftragssumme für Gewährleistung

Zahlungsbedingungen
Gemäß Verdingungsunterlagen, VOB Teil B

Nachweise
Nachweis der Fachkunde,
Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit.
Nachweis zur Beurteilung der Eignung,
soweit die Firma vom Auslober noch
nicht beauftragt wurde.

Zuschlags-/Bindefrist
bis 10.03.2012

Aschaffenburg, 20.01.2012
Stadtbau Aschaffenburg GmbH

Ausstellung
in der Kunsthalle Jesuitenkirche
Die Kunsthalle Jesuitenkirche zeigt
vom 21. Januar bis 9. April 2012

Reiselust und Sinnesfreude
Corinth – Liebermann – Slevogt

Öffnungszeiten:
Di.: 14 – 20 Uhr
Mi. – So.: 10 – 17 Uhr
Mo.: geschlossen

Öffentliche Führungen:
jeden Sonntag um 11 Uhr,
jeden Dienstag um 19 Uhr

Das Veterinäramt teilt mit:
Wichtige Information für Landwirte;
Ab 2012 neue Vordrucke für
Standarderklärung und Begleitschein
für notgeschlachtete Tiere
Das Formular zur Lebensmittelketteninformation
(= Standarderklärung) und der Begleitschein für
notgeschlachtete Tiere wurden gemäß aktueller
Rechtslage ergänzt. Die neuen Vordrucke sind
ab 2012 zu verwenden und sind auf der
Internetseite des Veterinäramtes Aschaffenburg
(www.landkreis-aschaffenburg.de/lkr-online/
formulare/veterinaeramt) oder direkt über das
Veterinäramt (Tel. 06021-394-106 oder
veterinaeramt@lra-ab.bayern.de ) erhältlich.

Auf Bitte des Amtes für Ländliche Entwicklung
Unterfranken, Würzburg, ergeht folgende
Bekanntmachung
Vollzug des Flurbereinigungsgesetzes
– FlurbG – und des Gesetzes zur Ausführung
des Flurbereinigungsgesetzes – AGFlurbG –;
Flurbereinigung Steinbach, Gemeinde
Johannesberg, Landkreis Aschaffenburg
Das Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken
verfügt in vorbezeichnetem Verfahren folgende

S c h l u s s f e s t s t e l l u n g :
1. Das Flurbereinigungsverfahren Steinbach

wird hiermit abgeschlossen.
Es wird festgestellt, dass die Ausführung
nach dem Flurbereinigungsplan bewirkt ist
und den Beteiligten keine Ansprüche mehr
zustehen, die im Flurbereinigungsverfahren
hätten berücksichtigt werden müssen (§ 149
Abs. 1 FlurbG).

2. Die Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft
Flurbereinigung Steinbach sind
abgeschlossen (§ 149 Abs. 1 Satz 1 FlurbG).
Die Teilnehmergemeinschaft erlischt daher
(§ 149 Abs. 4 FlurbG).

G r ü n d e :
Der Flurbereinigungsplan Steinbach steht
unanfechtbar fest.
Seine Ausführung wurde am 22.11.2004
zum 20.12.2004 angeordnet. Die im Flur-
bereinigungsplan getroffenen Festsetzungen
sind bewirkt, das Grundbuch ist berichtigt.
Die Teilnehmergemeinschaft hat ihre Aufgaben
restlos erfüllt, die Kassengeschäfte sind
abgewickelt.
Das Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken
als örtlich und sachlich zuständige Flur-
bereinigungsbehörde (§§ 3, 149 Abs. 1 Satz 1
FlurbG, Art. 1 Abs. 3 AGFlurbG) erlässt deshalb
die Schlussfeststellung, da die Aufgaben der
Teilnehmergemeinschaft in vollem Umfange
erledigt und sämtliche Ansprüche der Teil-
nehmer erfüllt sind. Mit der Unanfechtbarkeit
dieser Schlussfeststellung erlischt die
Teilnehmergemeinschaft.

R e c h t s b e h e l f s b e l e h r u n g :
Gegen diese Schlussfeststellung kann innerhalb
eines Monats nach dem ersten Tag ihrer
öffentlichen Bekanntmachung Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich
oder zur Niederschrift beim Amt für Ländliche
Entwicklung Unterfranken, Zeller Straße 40,
97082 Würzburg (Postanschrift: Postfach 55 40,
97005 Würzburg) zu erheben.
Es wird gebeten, den Widerspruch
zu begründen.
Porzelt
Ltd. Baudirektor


